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VOM 
17. Js.nuar 1984 Nr. 154 

Büsserach 
Ge-nehm"igung des ßrsch1iessungsplanes "Passwangstrasse", 
vom Dorfzentrum bis GemP.indegrenze Breitenbach 

Das Bau-DeDarterr:ent legt aufgrund von § 68 des knntonalen Bau

gesetzes den l'irsch1iessungsplan (Strassen- und :&.ulinienplan} 
über die "2asswangstr:1.ss~~tr in l3üsserach, vor. Dorfzentrum bis 

Gemeindegrenze Breitenbach, zur Genehmigung vor. 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in f~rwägung: 

Der Erschliessungsplan lag vom 10. Oktober bis 9. November 1983 

öffentlich auf. 

Die Elektra Birseck NUnehenstein erhob vorsorglicherweise Ein

sprache, weil ein Geh- und Fahrrecht, verbunden mit einer be

stehenden Ein- und Ausfahrt an der Passwangstrasse, im Auflage

plan nicht eingezeichnet war. Nach Abklärung des Sachverhaltes 

durch das Tiefbauamt irlurde der Plan entsprechend ergänzt; hier

auf ).'U.rde die vorsorgliche Einsprache am 12. Dezember 1983 
schriftlich zurückgezogen. 

De:·-:- Genehmigung des vorliegenden Planes steht somit nichts mehr 
im Wege. 

Es wird 

beschlossen: 

Der Erschliessungsplan tt:Passwangstrasse" in Büsserach, vom Dorf

zentrurn bis Gemeindegrenze Brei tenbach, ~ürd genehmigt. 

Der Jtaatsschreiber 
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Kant. Tiefbauamt (4) mit 2 genehmigten Plänen PG/fr 
Bau-Departement (2) 
Kant. Am.t für Raumplanung ( 2) mit 1 genehmigten Plan 
~uamt III, 4143Dornach, mit 1 genehmigten Plan 
Ammannamt der·Einwohnergemeinde, 4227 Büsserach (2) ~ 

1 genehmigten Plan · 
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 
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